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1 Einleitung 

1.1 Ziel und Zweck der Planung 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) Brombachsee, Teilplan Spalt, wird in einem Teilbereich im 
Ortsteil Wasserzell (Gemarkung Großweingarten) geändert. Der Änderungsbereich ist bisher als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt und soll in eine Wohnbaufläche geändert werden. Ziel der Planung ist, 
im Ortsteil Wasserzell eine organische Siedlungsentwicklung zur Deckung des vorhandenen Bauland-
bedarfs der ortsansässigen Bevölkerung zu ermöglichen, für die aktuell kaum andere Möglichkeiten 
bestehen, sich an ihrem Heimatort ein Eigenheim zu errichten.  

Die Nachverdichtungsmöglichkeiten im Altort sind weitestgehend erschöpft, vorhandene Baulücken in 
Baugebieten und alternative, bereits im FNP dargestellte Wohnbauflächen befinden sich in Privatbesitz 
und sind für die Stadt Spalt derzeit nicht verfügbar.  

Mit der Baulandausweisung soll deshalb der kurz- bis mittelfristig vorhandene Baulandbedarf in Was-
serzell gedeckt werden. 

Aus städtebaulicher Sicht soll durch die geplante Entwicklung zudem die Lücke zwischen dem Altort 
und dem Baugebiet „Wasserzell Ost“ geschlossen werden, welches bisher als räumlich abgesetzte 
Siedlungseinheit keinen erkennbaren städtebaulichen Bezug zum Altort aufweist.  

1.2 Hinweis zur frühzeitigen Beteiligung 

Im Vorentwurf der gegenständlichen FNP-Änderung waren zwei Änderungsbereiche enthalten: Eine 
Wohnbaufläche im Ortsteil Großweingarten sowie die noch verbleibende Wohnbaufläche „Am Bahngar-
ten“ im Ortsteil Wasserzell. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach §§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB wurden jedoch insbesondere im Hinblick auf den Natur- und Landschaftsschutz erhebli-
che Einwände gegen die geplante Wohnbaufläche in Großweingarten vorgebracht. Aus diesem Grund 
wurde beschlossen, den Änderungsbereich “Großweingarten“ aktuell nicht weiterzuverfolgen und aus 
der FNP-Änderung herauszunehmen. 
 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Landesentwicklungsprogramm 

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) ist neben den Grundsätzen des Flächensparens (LEP 
3.1, vgl. auch § 1a Abs. 2 BauGB) auch das Prinzip „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ als ver-
bindliches Ziel verankert (LEP 3.2): 

„In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig 
zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung ste-
hen.“ (Z) 

Die Stadt Spalt bemüht sich grundsätzlich intensiv um die Erschließung von Innenentwicklungspotenzi-
alen, ein Baulücken-/Leerstandskataster und ein Flächenmanagementsystem befinden sich derzeit im 
Aufbau. Eine detaillierte Erläuterung zu den Potenzialen und bereits durchgeführten bzw. eingeleiteten 
Maßnahmen der Innenentwicklung ist dem Kapitel 3 zu entnehmen. 

2.2 Regionalplanung 

Auf Ebene der Regionalplanung liegen die Stadt Spalt und der Ortsteil Wasserzell in der Region Nürn-
berg (Region 7, ehemals „Industrieregion Mittelfranken“). Die Stadt Spalt ist hier als Kleinzentrum ein-
gestuft. 
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Naturräumlich ist das Planungsgebiet der Untereinheit „Spalter Hügelland“ (113.4) innerhalb der Haupt-
einheit „Mittelfränkisches Becken“ (113) zugeordnet. Die Landnutzung in der Umgebung von Spalt ist 
geprägt von kleinräumigen und vielfältigen Nutzungen (vgl. Begründungskarte 1 zur ökologisch-funkti-
onellen Raumgliederung). Mit der Nähe zum Igelsbach- und zum Brombachsee liegt der Planungsraum 
im unmittelbaren Einflussbereich eines Erholungsschwerpunktes von regionaler und überregionaler Be-
deutung. 

2.3 Gebiete zum Schutz von Natur und Umwelt 

Der Änderungsbereich ragt in das Landschaftsschutzgebiet „Südliches Mittelfränkisches Becken west-
lich der Schwäbischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügelgruppe und 
Heidenberg“ (LSG West) hinein. 

Da die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes in Spalt und seinen Ortsteilen in der Regel sehr eng 
um die Siedlungsbereiche gezogen sind, sind die Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung stark einge-
schränkt und zum Teil nur noch durch Verlagerungen der Landschaftsschutzgebietsgrenze oder durch 
Planung in die Befreiungslage der Landschaftsschutzgebietsverordnung möglich.  

In Abstimmungsgesprächen mit der Bauverwaltung und der unteren Naturschutzbehörde am Landrats-
amt Roth wurde seitens der Behörden eine Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung in 
Aussicht gestellt, sofern in der verbindlichen Bauleitplanung eine maximal einreihige Bebauung mit wir-
kungsvoller Randeingrünung geplant wird.  

Weitere Schutzgebiete oder Biotope der amtlichen Biotopkartierung Bayern sind im unmittelbaren Pla-
nungsgebiet nicht vorhanden. 

Detaillierte Aussagen zu Schutzgebieten sowie zum Schutz von Natur und Umwelt im Allgemeinen sind 
dem Umweltbericht in Kapitel 5 zu entnehmen. 

3 Angaben zum Baulandbedarf 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurden in den vergangenen Jahren die Bemühungen 
zur Verringerung der Inanspruchnahme von Flächen zu Siedlungs- und Verkehrszwecken intensiviert. 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sind bereits seit einigen Jahren Festlegungen zum 
schonenden und flächensparenden Umgang mit Grund und Boden enthalten (vgl. Kapitel 2.1). Damit 
die damit verbundenen Vorgaben bayernweit einheitliche Anwendung finden, hat das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie als oberste Landesplanungsbehörde 
eine Auslegungshilfe mit Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Woh-
nen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung erarbeitet und den höheren Lan-
desplanungsbehörden bei den Regierungen sowie den bayerischen Kommunen zur Verfügung gestellt. 
Die nachfolgende Analyse und Bedarfsermittlung orientiert sich im Wesentlichen an dieser Auslegungs-
hilfe vom 31.12.2021. 

3.1 Strukturdaten der Gemeinde 

Aktueller Einwohnerstand 

Im Gemeindegebiet der Stadt Spalt leben derzeit insgesamt 5.102 Personen (Stand 31.12.2021), die 
sich auf 28 Gemeindeteile verteilen. Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner leben im Hauptort Spalt 
(ca. 2.600 Einwohner). Wasserzell bildet mit ca. 338 Einwohnern (Stand 2018) den viertgrößten Ge-
meindeteil nach Spalt, Großweingarten und Wernfels. 
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Bevölkerungsentwicklung in der jüngeren Vergangenheit 

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Spalt im Zeitraum 2011 bis 2020 ist aus nachfolgender Abbil-
dung 1 ersichtlich. 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadt Spalt von 2011 bis 2020 
(aus: Statistik kommunal 20211 ) 

 

Betrachtet man die Zahlen genauer, so fällt auf, dass nach einer wechselhaften Entwicklung von 2011 
bis 2016 ein stetiger Anstieg der Bevölkerungszahlen seit dem Jahr 2017 erfolgt ist. Insgesamt betrug 
der Zuwachs im dargestellten Zeitraum von 10 Jahren rund 1,9 %.  

Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamts für Statistik 

Entgegen der oben gezeigten, vergangenen Entwicklung, geht der Demographie-Spiegel des Bayeri-
schen Landesamts für Statistik für Spalt zukünftig von einer negativen Bevölkerungsentwicklung im Be-
trachtungszeitraum von 2019 bis 2039 aus. Ausgehend von 5.047 Einwohnern im Jahr 2019 wird für 
die Stadt ein Bevölkerungsrückgang auf ca. 5.000 Einwohner im Jahr 2039 erwartet, wobei ein kurzfris-
tiger Bevölkerungsanstieg auf 5.100 Einwohner im Zeitraum 2020 bis 2025 angegeben wird (vgl. Abbil-
dung 2).  

Die vorausberechnete Bevölkerungsveränderung 2039 gegenüber 2019 ist im Demographie-Spiegel 
mit -0,9 % angegeben. 

                                                      
1 Statistik kommunal 2021, Stadt Spalt, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2022. 
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Abbildung 2: Bevölkerungsvorausberechnung für die Stadt Spalt bis 2039 
(aus: Demographie-Spiegel für Bayern, Stadt Spalt2) 

 
  

                                                      
2  Beiträge zur Statistik, Heft 553, Demographie-Spiegel für Bayern – Stadt Spalt, Berechnungen bis 

2039, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2021. 
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Um die Entwicklung der Bevölkerung zu modellieren, bedient sich die nationale und internationale amt-
liche Statistik in der Regel des sogenannten Kohorten-Komponenten-Modells: Dabei wird für nach Alter, 
Geschlecht und ggf. weiteren Merkmalen differenzierte Bevölkerungsgruppen („Kohorten“) nicht die Be-
völkerungsentwicklung selbst, sondern die Entwicklung ihrer Komponenten vorausberechnet. Durch 
Verrechnung von zukünftigen natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegungen mit der Aus-
gangspopulation erhält man schließlich Bevölkerungsstruktur und -stand kommender Jahre. 

Das Bayerische Landesamt für Statistik betont, dass die konkrete Anwendung und Beurteilung der Da-
ten dem Nutzer überlassen bleibt. Vor Ort sind die spezifischen Faktoren (z. B. zukünftig erhöhte Zu-
züge durch Betriebsansiedlungen, vermehrte Fortzüge durch fehlende Infrastruktur oder durch Arbeits-
platzmangel), die einen zusätzlichen Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung haben können, besser 
bekannt.3 

In Spalt dürfte vor allem die Bauland- und Wohnraumentwicklung der vergangenen Jahre zu einem 
deutlichen Bevölkerungsanstieg beitragen. Mit der Ausweisung des Wohnbaugebietes „Maierhof“ im 
Jahr 2020 wurden 35 Bauplätze neu erschlossen. Alle Bauplätze sind verkauft und werden derzeit be-
baut, wobei die tatsächliche Nachfrage bei weitem höher war. Durch ein festgelegtes Baugebot wurde 
Spekulationen und Flächenbevorratung vorgebeugt.  
Im unmittelbar angrenzenden Kleinbaugebiet „Am Planetenweg“ entstehen derzeit zwei Mehrfamilien-
häuser.  
Weitere Projekte des Geschosswohnungsbaus laufen derzeit insbesondere im „Hopfenhallenareal“ und 
auf Flächen, die außerhalb von Bebauungsplänen liegen (Innenbereich nach § 34 BauGB).  

Nach Ansicht der Stadt Spalt dürfte damit die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung bis 2039 deutlich 
höher ausfallen, als von Seiten des Bayerischen Landesamts für Statistik vorausberechnet.  

Bevölkerungsvorausberechnung Landkreis Roth 

In der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern wird für den Landkreis Roth bis 2040 
von einer zunehmenden Bevölkerungsentwicklung in Höhe von 2,5 % bis zu 7,5 % gegenüber dem Jahr 
2020 ausgegangen (vgl. Abbildung 3). 

Dies ist insbesondere auf die Wanderungsgewinne durch die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze im regionalen Wirtschaftsraum und die hohe Attraktivität des Naherholungsraumes „Frän-
kisches Seenland“ zurückzuführen. Die veränderten Wohn- und Lebensansprüche, sowie bezahlbare 
Miet- bzw. Baulandpreise ziehen vor allem junge Familien in der Gründungsphase und Eigentumsbil-
dung wieder in den ländlichen Teilbereich. Auch unter dem Aspekt des unzureichenden Wohnrauman-
gebotes in der Metropolregion Nürnberg ist der Wanderungssaldo für den gesamten Landkreis Roth 
positiv4. Zudem hat die Corona-Pandemie in den vergangenen 3 Jahren zu einer verstärkten Wande-
rungsbewegung in den ländlichen Raum geführt. 

 

                                                      
3  Website des Bayerischen Landesamtes für Statstik (LfStat), abgerufen am 13.09.2022: 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/vorausbe-
rechnungen/index.html 

4  Statistik kommunal 2019 – Landkreis Roth, Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten, Bayerisches 
Landesamt für Statistik, Fürth im März 2020 
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Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung auf Landkreisebene in Bayern bis 2040 
(aus: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 20405) 

 

                                                      
5  Beiträge zur Statistik, Heft 553 – Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 

2040, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2022. 
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3.2 Innenentwicklungspotenziale und Aktivierungsstrategien 

Bauflächenreserven und Innenentwicklungspotenziale im Gemeindeteil Wasserzell 

Die Stadt Spalt verfügt in Wasserzell über keine veräußerbaren Baugrundstücke mehr. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist noch eine ca. 1,2 ha große Wohnbaufläche im Ortsteil Wasser-
zelle vorhanden. Die Fläche „Östlicher Ortseingang“ wurde im Jahr 2003 in den FNP aufgenommen und 
liegt unmittelbar nördlich, auf der gegenüberliegenden Seite der Staatsstraße St 2223. In Verbindung 
mit der nun beplanten Fläche „Am Bahngarten“ soll das Neubaugebiet „Wasserzell Ost“ langfristig mit 
dem Altort zu einer geschlossenen Siedlungseinheit zusammengefügt werden. 

Die genannte Fläche „Östlicher Ortseingang“ steht der Stadt Spalt jedoch aktuell nicht zur Verfügung. 
Sie soll aber aus den genannten Gründen langfristig zur Entwicklung kommen.  

Vereinzelte Baulücken finden sich noch im Baugebiet „Wasserzell Ost“ (ca. 2-3 Stück). Diese befinden 
sich jedoch in privater Hand und stehen derzeit nicht zum Verkauf.  

Sonstige nutzbare Baulücken und Innenentwicklungspotenziale sind im Ortsteil Wasserzell aktuell nicht 
vorhanden bzw. nicht für die Stadt verfügbar. Durch den Bau eines Einfamilienhauses auf der Fl.-Nr. 
1509/4 wurde jüngst die letzte Baulücke im Gebiet „An der Bahn“ geschlossen.  

Leerstände oder umnutzbare landwirtschaftliche Nebengebäude sind der Stadt ebenfalls nicht bekannt.  

Aktivierungsstrategien für Innenentwicklungspotenziale 

Angesichts der hohen Baulandnachfrage ist die Stadt Spalt parallel zur Ausweisung neuer Bauflächen 
bereits seit längerem bestrebt, die Innenentwicklungspotenziale zu mobilisieren und vorrangig zu ent-
wickeln. Im Jahr 2017 wurden im Rahmen der Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzep-
tes Leerstände und umnutzbare Gebäude(teile) im Altstadtbereich aufgezeigt. Parallel wurde mit dem 
Aufbau eines kommunalen Flächenmanagementsystems begonnen. 

In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Maßnahmen der Innenentwicklung angestoßen. 
Neben kleinen Einfamilienhausgebieten der Innenentwicklung (z. B. „An der Güsseldorfer Straße III“) 
ist hier vor allem das aktuelle Projekt „Hopfenhallenareal“, mit Geschosswohnungsbau und Geschäfts-
gebäuden zu nennen. Ferner wurden zuletzt verschiedene Objekte im Altstadtbereich von gewerblichen 
Nutzern für Beherbergungszwecke erworben und mit der Sanierung begonnen. Ebenso wurden in jün-
gerer Vergangenheit viele private Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen der Städtebauförde-
rung werden dabei zusätzliche Anreize für die Eigentümer geschaffen. Die Stadt Spalt steht hier den 
Eigentümern jederzeit mit beratender und auch finanzieller Unterstützung zur Seite. 

Während auf diese Weise im Altstadtbereich bereits viel Potenzial aktiviert werden konnte, existieren in 
den Baugebieten nach wie vor viele Baulücken in privater Hand. Die Verkaufsbereitschaft ist hier zu-
meist sehr gering. Im Allgemeinen ist bei diesen Potenzialen von einem eher langfristigen Aktivierungs-
zeitraum auszugehen. In der Zukunft soll durch gezielte und regelmäßig wiederkehrende Information 
und direkte Eigentümeransprache die Aktivierung von Baulücken sowie anderer innerstädtischer Poten-
zialflächen weiter vorangetrieben werden. Grundstücke die zum Verkauf stehen, können dann an inte-
ressierte Käufer oder Bauträger vermittelt oder unmittelbar durch die Stadt erworben und überplant wer-
den. Zu diesem Zweck soll das kommunale Flächenmanagementsystem weiter auf- und ausgebaut 
werden. 

Grundsätzlich bildet die Erschließung von Innenentwicklungspotenzialen einen wichtigen Baustein in 
der Siedlungspolitik der Stadt Spalt, wobei gerade bei den Baulücken in Einfamilienhausgebieten, aber 
auch bei anderen privaten Potenzialflächen, häufig nur eine mittel- bis langfristige Aktivierung möglich 
ist. Eine kurzfristige Deckung des Baulandbedarfs ist vor dem Hintergrund der oben skizzierten Bevöl-
kerungsentwicklung und der damit einhergehenden Baulandnachfrage sowie angesichts begrenzt ver-
fügbarer Potenzialflächen nicht realisierbar.  
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3.3 Fazit zum Baulandbedarf 

Angesichts der Kleinflächigkeit der Planung und Begrenzung des Planungsraumes auf den Gemeinde-
teil Wasserzell wird an dieser Stelle auf eine umfassende, rechnerische Ermittlung des Wohnraumbe-
darfs für die gesamte Stadt Spalt verzichtet.  

Die in Kapitel 3.1 aufgeführten Strukturdaten und Erläuterungen zur Bevölkerungsentwicklung unter-
streichen den vorhandenen Wohnraumbedarf in Spalt. Eine rechnerische Bilanzierung des Wohnraum-
bedarfs für das gesamte Gebiet der Großgemeinde mit seinen 28 Gemeindeteilen stünde in keinem 
Verhältnis zur vorliegenden Planung. Zumal, da mit der vorliegenden Planung ein Lückenschluss im 
Siedlungsgebiet von Wasserzell und „Wasserzell Ost“ erfolgt, der zu einer kompakten Siedlungsfläche 
beiträgt und flächenhafte Ausdehnungen in den Außenbereich vermeidet. 

Angesichts der vorgenannten Punkte und der Erwartung weiteren Wachstums in den kommenden Jah-
ren hält die Stadt Spalt die Darstellung der Wohnbaufläche „Am Bahngarten“ für angemessen, um eine 
organische Entwicklung des Ortsteils Wasserzell zu ermöglichen. Der Standort „Am Bahngarten“ bietet 
dabei aktuell die einzige Möglichkeit zur kurzfristigen Erschließung einer überschaubaren Anzahl von 
Bauplätzen, um die aktuell hohe Baulandnachfrage von Wasserzellern Bürgern zu decken.  
 

4 Planungsinhalte und wesentliche Auswirkungen 

4.1 Allgemeine Beschreibung des Planungsgebiets 

Das Dorf Wasserzell liegt an der fränkischen Rezat, ca. 1 km östlich von Spalt und weniger als 1 km 
nordöstlich von Großweingarten. Der Änderungsbereich Wasserzell befindet sich am südöstlichen Orts-
rand des Altorts von Wasserzell, unmittelbar südlich der ehemaligen Bahnlinie Spalt – Großweingarten 
(jetzt Geh- und Radweg), auf einem zunächst sanft und weiter südlich steil nach Großweingarten hin 
ansteigenden Hang des Rezat-Tales. Im Osten bindet das Planungsgebiet an das Baugebiet „Wasser-
zell Ost“ an. 

Der Änderungsbereich beinhaltet die Flurstücke Fl.-Nr. 1515, 1516, 1516/1, 1516/2, 1516/3 und 1516/4, 
Gemarkung Großweingarten, Stadt Spalt. Er umfasst eine Fläche von rund 1,02 ha und wird bisher 
größtenteils als Ackerland landwirtschaftlich genutzt. Im nördlichen Teil befindet sich ein schmaler Grün-
landstreifen, der von der südlich gelegenen Ackerfläche durch einen in Ost-West-Richtung verlaufenden 
landwirtschaftlichen Weg und eine kleine Böschung getrennt ist. Der Grünlandstreifen wird derzeit in 
erster Linie als Lagerplatz für Holz und landwirtschaftliche Geräte genutzt. Westlich davon beginnt eine 
Baum- und Strauchhecke, die sich nach Westen (außerhalb des Geltungsbereichs) entlang des Geh- 
und Radwegs verlängert. Der Teilbereich Wasserzell wird räumlich begrenzt durch 

- den Geh- und Radweg auf der ehemaligen Bahnlinie Spalt – Großweingarten im Norden, 

- die Zufahrtsstraße zum Baugebiet „Wasserzell Ost“ im Osten, sowie 

- landwirtschaftliche Ackerflächen im Westen und im Süden. 

4.2 Änderungsinhalte mit Begründung 

Im bislang wirksamen Flächennutzungsplan Brombachsee, Teilplan Spalt, ist der Änderungsbereich 
bislang als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Mit einem „H“ wird im Flächennutzungsplan auf die 
für Spalt typische Sonderkultur-Nutzung des Hopfenanbaus hingewiesen. Die tatsächliche Nutzung 
deckt sich jedoch hiermit nicht mehr. Die Flächen werden aktuell größtenteils ackerbaulich genutzt, der 
ehemals vorhandene Hopfengarten wurde bereits vor längerer Zeit abgebaut.  

Entsprechend der geplanten wohnbaulichen Nutzung wird mit der aktuellen FNP-Änderung die Darstel-
lung in eine Wohnbaufläche (W) gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO abgeändert. Südlich der Wohnbaufläche 
wird eine „Private Grünfläche im engeren Siedlungsbereich“ dargestellt. Auf der Ebene der verbindli-
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chen Bauleitplanung können in diesem Bereich private Gartenflächen vorgesehen werden. Um nachtei-
lige Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu vermeiden, sollen hier jedoch sollen hier keine 
Haupt- oder Nebengebäude mehr zugelassen werden. An der Grenze des Änderungsbereichs zur freien 
Landschaft im Süden und im Westen wird zusätzlich eine großzügige Bauflächeneingrünung dargestellt. 
Bei der Bebauungsplanaufstellung ist dementsprechend – insbesondere im Hinblick auf das berührte 
Landschaftsschutzgebiet – auf eine effektive Randeingrünung zur Einbindung der neuen Siedlungsflä-
chen in die Landschaft zu achten.  

Ziel der Änderung ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes in einer parallel geplanten Be-
bauungsplanaufstellung, um auch in Zukunft im Ortsteil Wasserzell Wohnbauland – insbesondere für 
die ortsansässige Bevölkerung – anbieten zu können. Die Baulandnachfrage im gesamten Gemeinde-
gebiet von Spalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mit der nun vorgesehenen Darstel-
lung der Wohnbaufläche „Am Bahngarten“ soll der kurz- bis mittelfristige Bedarf an Wohnbauland im 
Ortsteil Wasserzell gesichert werden. 

Die Flächendarstellung innerhalb des Änderungsbereichs umfasst ca. 0,52 ha Wohnbauflächen (W) ge-
mäß § 1 Abs. 1 BauNVO, ca. 0,22 ha private Grünflächen im engeren Siedlungsbereich sowie ca. 
0,28 ha Grünflächen zur Bauflächeneingrünung. 

Das in Wasserzell zuletzt erschlossene Baugebiet „Wasserzell Ost“ (Bebauungsplan aus dem Jahr 
2000) ist inzwischen nahezu vollständig bebaut. Mit diesem Baugebiet wurde eine Siedlung geschaffen, 
die vom Altort räumlich getrennt und als weitestgehend separate Siedlungseinheit wahrgenommen wird. 
Mit der unmittelbar nördlich, auf der gegenüberliegenden Seite der Staatsstraße St 2223 gelegenen, ca. 
1,2 ha großen Wohnbaufläche „Östlicher Ortseingang“ wurde im Jahr 2003 eine Fläche in den FNP 
aufgenommen, die geeignet ist, das Neubaugebiet „Wasserzell Ost“ mit dem Altort zu verknüpfen. Diese 
Fläche steht der Stadt Spalt jedoch aktuell nicht zur Verfügung, sie soll aber – nicht zuletzt aus oben 
genannten Gründen – langfristig zur Entwicklung kommen.  

Eine vergleichbare stadtplanerische Funktion weist auch die nun neu dargestellte Wohnbaufläche „Am 
Bahngarten“ auf. Sie schließt die Lücke auf der Südseite der St 2223 und stellt eine städtebauliche 
Verknüpfung zwischen dem Altort und dem Neubaugebiet „Wasserzell Ost“ her. Die Lage südlich der 
ehemaligen Bahnlinie Spalt – Georgensgmünd (jetzt Geh- und Radweg) eignet sich gut für eine Wohn-
bebauung und ist aufgrund der Topographie und der angrenzenden Infrastruktur relativ einfach zu er-
schließen. Aufgrund der Lage innerhalb der Ortstafeln (Tempo 50) und der etwas größeren Entfernung 
zur St 2223 dürften auch Konflikte hinsichtlich des Immissionsschutzes weniger erheblich als im an-
grenzenden Baugebiet „Wasserzell Ost“ sein, wo ein Lärmschutzwall entlang der St 2223 errichtet 
wurde. Mögliche Immissionskonflikte sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungs-
planaufstellung) zu prüfen und erforderlichenfalls zu lösen. 

Des Weiteren ist im Bebauungsplan die Anbauverbotszone zur St 2223 zu beachten, welche in der 
Planzeichnung der FNP-Änderung nachrichtlich mit dargestellt wird. Innerhalb der Anbauverbotszone 
gilt gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG für bauliche Anlagen bis 20,0 m Abstand vom äußeren Rand der 
Fahrbahndecke ein Bauverbot. 

4.3 Auswirkungen der Planung 

Durch die Umwandlung einer 1,02 ha großen landwirtschaftlichen Fläche in eine Wohnbaufläche mit 
eingrünenden Grünflächen können attraktive Bauflächen für den Wohnbedarf der ortsansässigen Be-
völkerung geschaffen werden. Bauwillige Bürger – insbesondere junge Familien – können auf diese 
Weise im Ort gehalten werden. Abwanderungen können somit vermieden und einem Schrumpfen bzw. 
einer demographischen Überalterung des betreffenden Ortsteils entgegengewirkt werden.  

Der Änderungsbereich wird aktuell als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Bei Umsetzung der Planung 
geht eine Fläche von rund 1 ha als landwirtschaftlicher Produktionsstandort verloren. Angesichts der 
Nichtverfügbarkeit geeigneter Innenentwicklungspotenziale im Ortsteil Wasserzell sehen die Stadt Spalt 
und der Zweckverband Brombachsee keine Alternative zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä-
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chen. Innenentwicklungspotenziale in den Siedlungsgebieten wurden von der Stadt Spalt in der jünge-
ren Vergangenheit geprüft. Bei der Eigentümeransprache wird jedoch immer wieder eine fehlende bzw. 
äußerst geringe Verkaufsbereitschaft festgestellt. 

Die Auswirkungen der Planung auf Natur und Umwelt werden im nachfolgenden Umweltbericht unter-
sucht und bewertet. 
 

5 Umweltbericht 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von vorbereiten-
den und verbindlichen Bauleitplänen eine Umweltprüfung durchzuführen, die die Belange des Umwelt-
schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB berücksichtigt. Hierfür werden die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen eines Vorhabens ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet. Die Ergebnisse sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

5.1 Schutzgebiete und naturschutzfachliche Grundsätze und Ziele 

Der Änderungsbereich ragt in das Landschaftsschutzgebiet „Südliches Mittelfränkisches Becken west-
lich der Schwäbischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügelgruppe und 
Heidenberg“ (LSG West) hinein. 

Da die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes in Spalt und seinen Ortsteilen in der Regel sehr eng 
um die Siedlungsbereiche gezogen sind, sind Siedlungsentwicklungen hier zum Teil nur noch durch 
Verlagerungen der Landschaftsschutzgebietsgrenze oder durch Planung in die Befreiungslage der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung möglich.  

In Abstimmungsgesprächen mit der Bauverwaltung und der unteren Naturschutzbehörde am Landrats-
amt Roth wurde seitens der Behörden eine Befreiung von der Landschaftsschutzgebietsverordnung in 
Aussicht gestellt, sofern in der verbindlichen Bauleitplanung eine maximal einreihige Bebauung mit wir-
kungsvoller Randeingrünung geplant wird.  

Weitere Schutzgebiete oder Biotope der amtlichen Biotopkartierung Bayern sind im unmittelbaren Pla-
nungsgebiet nicht vorhanden. 

5.2 Bestandsbeschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Abiotische Schutzgüter Geologie und Boden, Wasser, Klima und Luft 

Der Änderungsbereich liegt in der geologischen Einheit des Sandsteinkeupers (ohne Feuerletten), wel-
che durch Sandstein-Tonstein-Wechselfolgen mit Dolomitsteinlagen geprägt ist (Geologische Karte von 
Bayern, M 1:500.000). Der geologische Untergrund im Änderungsbereich wird dabei überwiegend aus 
dem Mittleren Burgsandstein (Löwenstein-Formation) des Mittleren Keupers gebildet, welcher sich cha-
rakteristisch aus grauen, grauweißen und weißgrauen, z.T. Gerölle und Feldspat führenden Sandstei-
nen sowie schluffigen, roten und rotbraunen Tonsteinen und weißgrauen Karbonatknauern zusammen-
setzt (Geologische Karte von Bayern, M 1:25.000). 

Auf diesem Untergrund hat sich durch Verwitterung des Grundgesteins podsolige Braunerde als vor-
herrschender Boden entwickelt (Übersichtsbodenkarte von Bayern, M 1:25.000). Bodenformen mit re-
gional besonderer Standortfaktorenkombination sowie topographische Besonderheiten trifft man im Än-
derungsbereich nicht an. Durch bewirtschaftungsbedingte Maßnahmen sind die landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden anthropogen überprägt. Sie weisen ein gestörtes Bodenprofil sowie veränderte Boden-
eigenschaften auf. 

Den maßgeblichen anliegenden Grundwasserleiter bildet der Sandsteinkeuper. Der Sandstein mit Ton-
steinlagen und gelegentlichen dolomitischen Einschaltungen kann als Kluft-(Poren-) Grundwasserleiter 
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mit mäßigen bis mittleren Gebirgsdurchlässigkeiten eingestuft werden (Hydrogeologische Karte von 
Bayern, M 1:500.000). 

Trinkwasserschutzgebiete sowie Fließ- oder Stillgewässer sind innerhalb des Änderungsbereichs nicht 
vorhanden. Nördlich des Änderungsbereichs verläuft entlang des Geh- und Radwegs ein Entwässe-
rungsgraben.  

Durch die Änderung des FNP und die geplante Bebauung können ca. 30-40 % der Fläche überbaut und 
versiegelt werden. Die natürlichen Bodenfunktionen (Grundwasserneubildung, Wasserrückhalt, Vege-
tationsstandort, etc.) gehen hier in Teilbereichen verloren. Zur Minimierung der Auswirkungen auf den 
natürlichen Wasserhaushalt sollte in der weiteren Planung auf die Verwendung wasserdurchlässiger 
Beläge (z. B. Splitt- oder Rasenfugenpflaster) für die Befestigung von privaten Hofflächen, Wegen und 
Stellflächen hingewirkt werden. Für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist überwiegend mit der 
Anlage von Gartenflächen zu rechnen, die weiterhin Funktionen für den Boden- und Wasserhaushalt 
übernehmen können. 

Für die abiotischen Schutzgüter Geologie und Boden sowie Wasser sind aufgrund der FNP-Änderung 
Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Kalt- und Frischluftzufuhr von Wasserzell sowie das Lokalklima sind 
aufgrund des geringen räumlichen Ausmaßes der Planung nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen / Arten und Lebensräume 

Der Änderungsbereich wird aktuell größtenteils als Ackerfläche landwirtschaftlich intensiv genutzt. Im 
nördlichen Bereich befindet sich ein derzeit überwiegend als Lagerplatz genutzter Grünlandstreifen. Im 
Nordwesten des Änderungsbereichs befindet sich eine gemischte Baumhecke, die bei der Aufstellung 
eines Bebauungsplans möglichst erhalten werden sollte, da sie eine gute Eingrünungsfunktion sowie 
Abschirmung zum angrenzenden Geh- und Radweg wahrnehmen kann. Darüber hinaus sind innerhalb 
des Planungsgebietes keine naturschutzfachlich höherwertigen Strukturen vorhanden. 

Durch die Bebauung landwirtschaftlicher Flächen geht Lebensraum mit überwiegend geringer natur-
schutzfachlicher Bedeutung verloren. Aufgrund der Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet ist mit ei-
ner Überbauung von ca. 30-40 % der Fläche zu rechnen. Die Anlage von Gartenflächen kann für eu-
ryöke Arten Lebensraum bieten. Bei Erhalt der vorhandenen Hecke sind aufgrund der bisher intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung nur geringe Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Lebensräume zu er-
warten. 

Hinweise auf das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten liegen für den Geltungsbereich so-
wie die angrenzenden Flächen nicht vor. Die offenen Acker- und Grünlandflächen sowie der kleine He-
ckenabschnitt können potentiell Nahrungs-, Rast- und Bruthabitate für die Avifauna sowie für Fleder-
mausarten darstellen. Aufgrund der Ausprägung der Fläche sowie bestehender Beunruhigungen durch 
die angrenzenden Siedlungsbereiche, Radfahrer, Spaziergänger, spielende Kinder sowie Hunde und 
Katzen, ist außer im Bereich der Hecke mit Niststandorten und dem dauerhaften Aufenthalt sensibler 
Arten nicht zu rechnen. Für die potentielle Nutzung als Nahrungshabitat bestehen in den unmittelbar 
südlich und westlich angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen ausreichende Ausweichmög-
lichkeiten. 

Artenschutzrechtliche Konflikte (Auslösen von Verbotstatbeständen) sind damit nach derzeitigem 
Kenntnisstand voraussichtlich nicht zu befürchten, sofern auf die vorhandene Heckenstruktur Rücksicht 
genommen wird. Eine detaillierte und abschließende Prüfung kann jedoch auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplanung nicht erfolgen und sollte demnach auf entsprechend tieferen Planungsebenen erfol-
gen. Hierbei sind Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz potenzieller Bruthabitate im Bereich der Hecke 
festzulegen. 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit / Lärm und Immissionen 

Das Planungsgebiet liegt am südöstlichen Ortsrand des Altorts von Wasserzell. Sowohl der Änderungs-
bereich, als auch die südlich und westlich gelegenen Flächen werden derzeit intensiv landwirtschaftlich 
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genutzt. Im Norden grenzt das Planungsgebiet an einen Geh- und Radweg mit dahinterliegender Wohn-
bebauung des Altorts, im Osten an das Baugebiet „Wasserzell Ost“. Da sich die geplante Nutzung des 
Gebietes als Wohnbaufläche an bestehende Wohngebiete anschließt, ist hier von keinen störenden 
Auswirkungen oder Immissionskonflikten auszugehen. 

Im Nordosten grenzt der Änderungsbereich an die Staatstraße St 2223. Da das Planungsgebiet inner-
halb der Ortsdurchfahrt liegt (Tempo 50) und die Entfernung der geplanten Bauflächen von der Staats-
straße nach Westen hin zu nimmt, ist davon auszugehen, dass keine erheblichen bzw. nur geringe 
Immissionsbelastungen aufgrund des Verkehrs auf der Staatsstraße zu erwarten sind. Eine eingehende 
Prüfung möglicher Immissionskonflikte sollte jedoch im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung erfol-
gen.  

Orts- und Landschaftsbild und Erholung 

Der Änderungsbereich liegt am Ortsrand von Wasserzell und schließt die Lücke zwischen dem Altort im 
Nordwesten und dem Baugebiet „Wasserzell Ost“ im Osten, so dass eine Anbindung an bestehende 
Siedlungsflächen besteht. Unmittelbar nördlich des Änderungsbereichs verläuft ein beliebter Geh- und 
Radweg, der sogenannte „Planetenweg“ zwischen Spalt und Georgensgmünd. Die südlich und westlich 
angrenzenden Flächen werden derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Mit Ausnahme einer gemisch-
ten Baumhecke im Nordwesten des Änderungsbereichs sind keine landschaftsbildprägenden Struktu-
ren vorhanden. 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Südliches Mittelfränkisches Be-
cken westlich der Schwäbischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügel-
gruppe und Heidenberg“ (LSG West).  

Mit den nordwestlich und östlich angrenzenden Siedlungsflächen ist das Gebiet bereits durch bauliche 
Nutzung vorgeprägt. Von Seiten des Landkreises Roth wurde eine Befreiung von der Landschafts-
schutzgebietsverordnung in Aussicht gestellt, sofern in der verbindlichen Bauleitplanung eine maximal 
einreihige Bebauung mit wirkungsvoller Randeingrünung geplant wird. 

Im Rahmen des Bebauungsplans sind entsprechende grünordnerische Festsetzungen zu treffen, um 
den Anforderungen des Landschaftsschutzes ausreichend Rechnung zu tragen. Insbesondere sollte die 
vorhandene Hecke am nordwestlichen Baugebietsrand nach Möglichkeiten bei weiteren Planungen als 
Randeingrünung sowie als Abschirmung gegenüber dem angrenzenden Geh- und Radweg integriert 
und erhalten werden. Darüber hinaus sollten im Bebauungsplan Festsetzungen für eine angemessene 
und landschaftsraumgemäße Gestaltung der Baukörper getroffen werden.  

Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen (Randeingrünung, landschaftsraumgerechte 
Gestaltungsvorschriften) sind für das Orts- und Landschaftsbild keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu erwarten.  

Die Stadt Spalt und der Ortsteil Wasserzell liegen im Norden des Brombachsees, der einen überregio-
nalen Erholungsschwerpunkt darstellt. Da für die vorliegende FNP-Änderung keine Flächen für den 
Fremdenverkehr oder sonstige Erholungsflächen beansprucht werden, sind keine Auswirkungen auf die 
Erholungsnutzung zu erwarten. Eine Beeinträchtigung des an den Änderungsbereich angrenzenden 
Geh- und Radwegs („Planetenweg“) ist aufgrund der Planung nicht zu erwarten. 

Kultur und Sachgüter 

Bekannte Kulturgüter sind von der FNP-Änderung nicht betroffen. Sollten im Zuge der Bauarbeiten je-
doch Kulturgüter z. B. in Form von Bodendenkmälern oder archäologischen Funden zu Tage treten, 
unterliegen diese gem. Art. 8 Abs. 1 - 2 DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. Dies ist bei der weiteren Planung zu beach-
ten. 
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5.3 Fazit 

Der Änderungsbereich grenzt unmittelbar an bestehende Wohnbebauung und schließt dabei die Sied-
lungslücke zwischen dem Altort und dem Neubaugebiet „Wasserzell Ost“. Die aktuell als Acker- und 
Grünlandfläche landwirtschaftlich genutzten Flächen sind anthropogen überprägt, wertvolle Land-
schaftsbildstrukturen fehlen größtenteils. Somit sind durch die Flächennutzungsplanänderung nur ge-
ringe Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Landschaft zu erwarten. 

 

6 Aufstellungsvermerk 
 

Die Änderung des Flächennutzungsplans Brombachsee, Teilplan Spalt, im Bereich „Am Bahngarten“, 
Ortsteil Wasserzell, Gemarkung Großweingarten, wurde planerisch bearbeitet von der 

,Klos GmbH & Co. KG  
Ingenieurbüro für Tiefbauwesen und Städteplanung 
Alte Rathausgasse 6  
91174 Spalt 

 

 

aufgestellt:  19.09.2017 

 

geändert:  14.06.2023 

    13.12.2023 

 

 Christian Klos, Dipl.-Ing. 

 

 

 

 Ausgefertigt: 

 

  

 

(Ort, Datum)  Landrat Manuel Westphal 
Verbandsvorsitzender 

 


